
Beschluss: 
 
1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, dem Stadtrat unverzüglich mitzuteilen, sobald für 

die Flächen der Kleingartenanlagen in Bruckdorf samt Nebenflächen und Zufahrtswegen 
der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) ein Kauf 
durch Dritte angezeigt wird. 

 
2. Der Stadtrat bestärkt die Verwaltung in dem Ansinnen die Gartenanlagen in das Land-

schaftsschutzgebiet Bruckdorfer-Revier einzubeziehen und Zulässigkeit von Art und Maß 
der Bebauung ausschließlich auf die Notwendigkeiten der gegenwärtigen kleingärtneri-
schen Nutzung zu beschränken. Dies soll ohne zeitlichen Verzug in einer rechtswirksa-
men Verordnung umgesetzt und veröffentlicht (erlassen) werden.   

 
3. Die Stadt Halle (Saale) strebt den Erhalt aller Kleingartenanlagen auf diesem Gebiet an, 

solange die Nutzung als Kleingärten nach Bundeskleingartengesetz gewährleistet ist. Die 
Stadt strebt ebenfalls den Erhalt der Gewässer und Tagebaurestlöcher an und unter-
stützt die Nutzung u. A. als Angelgewässer. 
 

4. Der Stadtrat spricht sich gegen die Ausweitung der Behandlungsanlagen für Bauschutt 
sowie gegen die Ausweitung von Deponien über die bereits genehmigten Flächen in 
Ammendorf und Bruckdorf hinaus aus. 
 

5. Im Zuge der Umweltkartierungen sind weitere naturschutzrechtliche Schutzgebietskulis-
sen nach den §§ 23, 25, 29, 30 BNatSchG zu überprüfen. 
 

  


